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BEKANNTMACHUNG 
 
Bürgerinformationsveranstaltung  
 
Städtebauliches Gesamtkonzept für die Ortsmitte 
von Zweifall 
 
 
Dienstag 3. Mai 2016 um 19.00 Uhr im Hotel 
Restaurant Galmei 
 
 
Für die Ortsmitte von Zweifall stehen Brückensanie-
rungsarbeiten im Bereich des Hasselbachs an. In die-
sem Zusammenhang wird ein Gesamtkonzept zur 
Neuordnung und Aufwertung der städtebaulichen 
Gesamtsituation der Zweifaller Ortsmitte entwickelt 

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern von 
Zweifall wurden im Rahmen einer Planungswerkstatt 
Zielsetzungen und konkrete Gestaltungsvorschläge, 
als Grundlage für die weiteren Planungen, entwickelt. 
Im Folgenden wurden darauf aufbauend durch das 
Büro Winterscheid – Weidenhaupt zwei Vorentwurfs-
varianten für ein städtebauliches Gesamtkonzept ent-
wickelt. Diese sollen nun im Rahmen der Veranstal-
tung vorgestellt und diskutiert werden, um die Anre-
gungen der Bürgerinnen und Bürger in die Entwurfs-
planung aufzunehmen. 

Geplanter Ablauf: 

19.00 Uhr Begrüßung und Einführung 
 
19.15 Uhr Präsentation der zwei Vorentwurfs- 
  varianten 
 
19.45 Uhr Fragen- und Diskussionsrunde zur 
  Vorentwurfsplanung 
 
20.30. Uhr Ausblick und Verabschiedung 
 
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme und Mitarbeit!  
 
 
Ansprechpartnerin der Kupferstadt Stolberg: 

Ulrike Sommer  
ulrike.sommer@stolberg.de oder ☏ 02402/13-485 

 

BEKANNTMACHUNG 
 

Satzung der Kupferstadt Stolberg 
vom 08.04.2016 

über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes 

„Talachse Innenstadt“ 
 
Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat in seiner Sitzung 
am 15. März 2016 aufgrund des § 142 des Bauge-
setzbuches (BauGB) und des § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, 
folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
 
Zur Behebung städtebaulicher Missstände wird der 
unter § 2 näher beschriebene Bereich gemäß § 142 
Abs. 3 BauGB als Sanierungsgebiet förmlich festge-
legt und erhält die Bezeichnung "Talachse Innen-
stadt". 
 

§ 2 Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsge-
bietes wird wie folgt begrenzt: 
 

 im Norden: durch die Straße Auf der Mühle“, 
 im Osten: durch den Verlauf der Vicht und 

geringe Erweiterung über die Vicht hinaus, 
 im Süden: Heinrich-Böll-Platz und den Bereich 

des Burgcenters / Kaufland, 
 im Westen: durch die Bahnlinie. 

 
Lage und Umfang des Satzungsgebietes sind aus 
dem dieser Satzung beigefügten Katasterplan (Anlage 
1) ersichtlich. Ferner wird auf die beigefügte Auflis-
tung (Anlage 2) der Flurstücke im Satzungsgebiet 
verwiesen. Der Katasterplan und die Auflistung der 
Flurstücke sind Bestandteil der Satzung. 
 

§ 3 Verfahren 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird gemäß § 142 Abs. 4 
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 
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Die Vorschriften des § 144 BauGB über die genehmi-
gungspflichtigen Vorhaben, Teilungen und Rechtsvor-
gänge finden keine Anwendung. 
Die Anwendung des dritten Abschnittes "Besondere 
sanierungsrechtlichen Vorschriften" der §§ 152 bis 
156a BauGB ist ausgeschlossen. 
 

§ 4 Durchführungsfrist 
 
Die Sanierung soll gem. § 142 Abs. 3 BauGB 
innerhalb von fünfzehn Jahren nach dem In-Kraft-
Treten der Satzung durchgeführt werden. 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit 
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Kupferstadt 
Stolberg rechtsverbindlich. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Auf die Bestimmungen des § 215 BauGB wird hinge-
wiesen. Danach werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung schriftlich gegenüber der Kupferstadt Stol-
berg geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 7 (6) GO 
NRW hingewiesen, wonach eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Genehmigungs-
/anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Kupferstadt Stolberg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Die Sanierungssatzung nebst Lageplan zur Gebiets-
abgrenzung und Auflistung der betroffenen Grund-
stücke wird vom Tag der Bekanntmachung an zu 
jedermanns Einsicht im Rathaus der Kupferstadt 
Stolberg, Abteilung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
5. Etage, während der Öffnungszeiten montags bis 
freitags 8:30 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags 14:00 
bis 17:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 
bereitgehalten und auf Verlangen über seinen Inhalt 
Auskunft gegeben.  
 
Die Satzung steht auch für die Dauer der Förder-
maßnahme „Talachse Innenstadt“ auf der Internet-
seite www.stolberg.talachse-innenstadt.de zum Down-
load zur Verfügung. 
 
Diese Bekanntmachung kann auch im Internet unter  
www.stolberg.de/bekanntmachungen eingesehen  
werden. 
 
 
Stolberg, den 08.04.2016 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Tim Grüttemeier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fortsetzung auf Seite 26 
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BEKANNTMACHUNG 

 
Bekanntmachung vom 21.04.2016 über den 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 149 
(1. Änderung) „Kistenplatz“ im Stolberger Stadtteil 
Atsch 
 
Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat in seiner Sitzung 
am 19.01.2016 einstimmig die Einzelbeschlüsse zur 
Abwägung der Eingaben aus der öffentlichen Aus-
legung gem. § 3 (2) BauGB, bzw. der Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 (2) BauGB gefasst, bzw. ist dem 
Entwurf des Bebauungsplanes einstimmig gefolgt.  
 
Der Rat der Kupferstadt Stolberg hat daraufhin in 
gleicher Sitzung einstimmig nachfolgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Der Rat beschließt: die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 149 „Kistenplatz“ als Satzung 
gem. § 10 (1) BauGB.  
 
Die genaue Lage und die Umgrenzung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gehen aus 
dem beigefügten Kartenausschnitt hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Katasteramt der Städteregion Aachen / 749 / 2003 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 149 (1. Änderung) „Kisten-
platz“ tritt mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 (3) 
BauGB [in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414, 2004) zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I 
S. 1722)] in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 149 (1. Änderung) „Kisten- 

platz“ wird inkl. der Begründung und des Umwelt-
berichtes vom Tag der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung an im Rathaus der Kupferstadt 
Stolberg, Abteilung für Stadtentwicklung und Umwelt, 
5. Etage während den Besuchszeiten  
 

Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
sowie Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

 
und nach telefonischer Vereinbarung zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den 
Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft gegeben. 
 
 
Seine Bekanntmachung wird angeordnet und hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
Hingewiesen wird auf: 
 
1. Die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie 

(4) BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
einen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen; 

 
2. Die Vorschriften der §§ 214 und 215 BauGB; 

danach werden  
 

a) eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1-3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften und 

 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) 

BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
sowie  

 
c) ein nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beacht-

licher Mangel des Abwägungsvorgangs 
 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 (2a) BauGB beachtlich 
sind. Dies gilt jedoch nicht für die Verletzung von 
Vorschriften über das Genehmigungs- oder 
Satzungsverfahren und die Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes.  

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften gem. § 7 (6) GO NRW beim Zustande-
kommen der Satzung (der sonstigen ortsrecht-
lichen Bestimmung oder des Flächennutzungs-
planes) kann nach Ablauf eines Jahres seit 
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dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 

 
a) Eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 

Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift oder die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Stolberg (Rhld.), den 21.04.2016 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Tim Grüttemeier 
 
 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 
Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 
Der BÜRGERMEISTER 

            Stolberg, 25.04.2016 
 
EINLADUNG 
 
zur Sitzung des Rates 
 
Sitzungskennziffer: XVII / 15 
Tag der Sitzung: Dienstag, 10.05.2016 
 
Ort der Sitzung: 52222 Stolberg 
 Rathausstr. 11-13, Rathaus, 
 Ratssaal I. OG, Altbau 
 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
 
Tagesordnung (Beratungspunkte): 
 
a) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
b) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung 

sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 
27 Absatz 2 Geschäftsordnung für den Rat und 
die Ausschüsse der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 

 
c) Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
 

A) Öffentliche Sitzung: 
 
1. Einwohnerfragestunde (längstens 30 Minuten) 
 
Dezernat I: 
 
2. Vortrag zur überörtlichen Prüfung der Kupferstadt 

Stolberg durch die GPA NRW  
 (Dauer: ca. 1 Stunde) 
 
3. Ermächtigungsübertragungen 2015/2016 im kon-

sumtiven Haushalt 
 
4. Vom Kämmerer genehmigte über- und außer-

planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in 
der Zeit vom 01.10.2014 – 31.12.2015 

 
5. Erweiterung der Leichtverpackung-Sammlung um 

gelbe Tonnen  
 
6. Mittelbereitstellung zum Relaunch des Webauf- 
 tritts der Kupferstadt Stolberg 
 
7. Mittelbereitstellung für die Beauftragung eines 

externen Beratungsbüros hinsichtlich Fachbera-
tung, Planung, Ausschreibung etc. bei der Neu-
anschaffung einer Telefonanlage für die Kupfer-
stadt Stolberg 

 
Dezernat II: 
 
8. Aktuelle Flüchtlingssituation in der Kupferstadt 

Stolberg; 
 hier: Mündlicher Bericht 
 
9. Kinderbildungsgesetz – KiBiz-Anmeldungen für 

das Kita-Jahr 2016/2017; 
 hier: Gruppenformen und Betreuungsformen – 

Meldungen an das Landesjugendamt 
zum 15.03.2016 

 
10. Kinderbetreuungsplan der Kupferstadt Stolberg; 
 hier: Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder 

in Kindertagesstätten 
 
11. Kinderbildungsgesetz – Fortschreibung der Per-

sonalplanung für kommunale Kindertagesstätten  
 
12.  Inklusion in städtischen Kindertagesstätten; 
 hier: Refinanzierung von therapeutischem 

Personal und Leistungen ab dem 
01.08.2016 

 
Dezernat III: 
 
13. Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 13 „An der 

Palanderweide“ sowie 105. Änderung FNP Aus-
wertung und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 (1) BauGB bzw. der Behörden gem. § 4 (1) 
BauGB sowie Offenlagebeschluss 
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14. Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 17 „Netto 
Duffenterstraße“; 

 hier: Einleitung des Bebauungsplanverfahrens 
gem. § 12 (2) BauGB, Aufstellungsbe-
schluss gem. § 2 (1) BauGB 

 
15. Bebauungsplan Nr. 94/1 „Geschäftszentrum Stol-

berg-Innenstadt, Unterer Steinweg“; 
 hier: Auswertung der Beteiligung der Öffent-

lichkeit gem. § 3 (2) BauGB bzw. der 
Behörden gem. § 4 (2) BauGB sowie  

  Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
 
16. Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft;  
 hier: Marktanalyse 
 
Dezernat I bis III: 
 
17. Mündlicher Bericht aus der Vertretung der 

Kupferstadt in Unternehmen und Einrichtungen  
 
18. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der 

Geschäftsordnung des Rates;  Mitteilungen 
 
 
B) Nichtöffentliche Sitzung: 
 
Dezernat I: 
 
1. Bestellung zum stellvertretenden Leiter der Frei-

willigen Feuerwehr Stolberg 
 

2. Übertragung der Strom- und Gasnetze der EWV 
Energie- und Wasserversorgung GmbH auf die 
100%-Tochtergesellschaft regionetz GmbH – 
Weisungsbeschluss an die kommunalen Vertre-
ter der Kupferstadt Stolberg 

 
Dezernat II und III: 
 
3. Actic-Fitness im Hallenbad Glashütter Weiher   
 
Dezernat III: 
 
4. Dienstleistungsvertrag Gastronomie Burg  
 
Dezernat I bis III:  
 
5. Mündlicher Bericht aus der Vertretung der 

Kupferstadt in Unternehmen und Einrichtungen 
 
6. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Ge-

schäftsordnung des Rates; Mitteilungen 
 
 
gez. 
 
Dr. Tim Grüttemeier 
Bürgermeister 
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